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MITTEILUNGSBLATT 
 

  der Gemeinde  Lauterach 
 
 

      HERAUSGEBER: BÜRGERMEISTERAMT LAUTERACH - KW 47  1/10.    21.11.2025    
 

Termine 
 

Chor PiCanto – Christbaum stellen in der Dorfmitte  Freitag, 28.11.2025 
 
Abfuhrtermine:  
Restmülltonne      Dienstag, 25.11.2025 
Gelber Sack      Dienstag, 25.11.2025 
Bioabfalltonne      Donnerstag, 27.11.2025 
___________________________________________________________________________________ 

 
Bericht aus der Gemeinderatsitzung vom 14. November 2025 
 
TOP 1  Protokoll der Sitzung vom 10.10.2025 
Das Protokoll der Sitzung vom 10.10.2025 wurde per Umlauf bekannt gegeben. 
Es ergaben sich keine Einwände. 

 
TOP 2  Haushaltsvorberatung 2026 
Herr Bernd Maier, stellv. Bürgermeister, begrüßte Herrn Geschäftsführer Mussotter von der 
Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen. 
Herr Mussotter stellte zu diesem Tagesordnungspunkt in vorheriger Abstimmung mit Bürgermeister 
Ritzler die Haushaltszahlen für das Geschäftsjahr 2026 vor. 
Investitionen über bereits gestellte und genehmigte Förderanträge sind vorgesehen für den 
Rathausumbau in Höhe von 570.000,00 €, das auf die kommenden 2 Jahre aufgeteilt wird. 
Weitere vorgesehene Projekte sind Gerätschaften für den Bauhof in Höhe von 3.500,00 €, 
für die Feuerwehr-Brandschutz sind 10.000,00 € vorgemerkt (festes Funkgerät am Feuerwehrhaus), 
1.000,00 € für ein Tablet sowie für Schulungs- und Aufenthaltsräume 20.000,00 €. 
150.000,00 € für den Posten Grundstücksverkehr, Sanierung Brunnen Neuburg 5.000,00 €, 
Abwasserbeseitigung Abwasserzweckverband Munderkingen mit 13.500,00 €, Endausbau Ehinger 
Steige III für Straßenfeinbelag mit 66.500,00 €, barrierefreie Bushaltestelle 65.000,00 €, 
Feldwegertüchtigung Reichenstein 40.000,00 €, Friedhof mit 20.000,00 €, 
Informationszentrum 12.000,00 € sowie bereits laufende Projekte des Neubaus Wasserversorgung und 
Breitband. 
Für die Sanierung der Lautertalhalle wird ein Antrag zur Interessensbekundung des 
„Bundesförderprogramms „LuKIF“ gestellt. Über diese Plattform werden Bundesmittel an Länder und 
Kommunen geregelt um die kommunale Infrastruktur zu sanieren und auszubauen.   
Für den laufenden Betrieb ist ein einmaliger Betrag in Höhe von 4.000,00 € zur Digitalisierung der E-
Akte in der Verwaltungsgemeinschaft zu entrichten. 
Erhaltungskosten für den Bauhof in Höhe von 13.000,00 €, 4.320,00 € für die Feuerwehr  
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(z.B. für Atemschutz, neue Helmlampen, Sandsäcke, Gitterboxen, Notfallkits) sowie ein weiterer Betrag 
in Höhe von 5.000,00 € für Aus- und Fortbildung und für die Jugendfeuerwehr 2.100,00 €. 
Für die Fassadensanierung der Lautertalhalle 30.000,00 €, Dorfentwicklungskonzept 10.000,00 €, 
T(h)alheimer-Treffen 10.000,00 €, Kreisumlage 20.000,00 € und weiteren kleineren Posten. 
 
TOP 3  Wahl weiterer Vertreter und Stellvertreter in die Verbandsversammlung der  
             Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 
Durch Beschluss bzw. Änderung der Verbandssatzung der Verbandsversammlung vom 01.10.2025 
wurde die Zusammensetzung der Verbandsversammlung dahingehend geändert, dass auf jede 
Mitgliedsgemeinde für je angefangene 1.200 Einwohner ein weiterer Vertreter entfällt. Der Stimmen-
proporz der einzelnen Gemeinden hat sich durch die Änderungssatzung nicht geändert. 
Neben dem GKZ enthält § 60 der GemO besondere Bestimmungen für die Verwaltungsgemeinschaften.                                                                                                        
Gemäß § 60 Abs. 3 GemO besteht die Verbandsversammlung aus dem Bürgermeister und mindestens 
einem weiteren Vertreter einer jeden Mitgliedsgemeinde. Mit der o.g. Änderung wird dieser Vorschrift 
nun entsprochen.                                                                                                                                                                                                              
Da derzeit nicht alle Mitgliedsgemeinden mindestens einen weiteren Vertreter haben, mussten 
zusätzliche Vertreter gewählt werden.  Für jeden weiteren Vertreter ist für den Fall der Verhinderung je 
ein persönlicher Stellvertreter zu bestellen.                                                                                          
Entsprechend der Einwohnerzahl vom 30.06.2025 stehen der Gemeinde Lauterach neben dem 
Bürgermeister insgesamt ein weiterer Vertreter zu. 

Gewählt wurde als weiterer Vertreter der Gemeinde in die Verbandsversammlung der 
Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen: 

   Herr GR Andreas Burger 
 

als persönlichen Stellvertreter: 

   Herr GR Martin Vollmayer 

 
TOP 4  Lautertalhalle – Neufestsetzung der Gebühren 
Die Preise in der Nutzungsvereinbarung für die Lautertalhalle wurden letztmals mit Beschluss vom 
24.01.2019 zum 01.02.2019 angepasst.  
Nachdem die Energiepreise und weitere Unterhaltungskosten dauerhaft sehr stark gestiegen sind, hat 
die Verwaltung die Preise nach oben angehoben. Da die bisherigen Preise sich auf sehr niedrigem 
Niveau bewegten, jedoch die Halle infolge des Alters in naher Zukunft teure Sanierungsmaßnahmen mit 
sich bringt, wurde eine Anhebung der einzelnen Positionen um 20 %, immer auf volle 10,00 € 
aufgerundet beschlossen. 
In diesem Mitteilungsblatt wird die Neufestsetzung der Gebührentabelle für die Lautertalhalle gültig ab 
01.01.2026 veröffentlicht.  

 

TOP 5  Bekanntgaben - Sonstiges 

Überörtliche Prüfung der Jahresrechnung 2019 und der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 durch das 
Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
Das Kommunal- und Prüfungsamt des Alb-Donau-Kreis teilte mit Schreiben vom 30.10.2025 mit, dass 
die überörtliche Prüfung formal abgeschlossen ist. 
Wesentliche Beanstandungen haben sich nicht ergeben bzw. können aufgrund der Zusagen der 
Verwaltung als erledigt gelten.  
 
Baugenehmigung, Flst.Nr. 2292, Lauterach 
Am 30.10.2025 ging bei der Gemeindeverwaltung die Baugenehmigung für Flst.Nr. 2292, zum An- und 
Umbau eines Milchviehstalls, Umnutzung Schweinestall zu Kälberstall in Lauterach ein.  
 
Nachbarschaftsgrundschulverband Oberstadion – Kostenausgleich für das Jahr 2025 – Besuch der 
Christoph-von-Schmid-Schule Oberstadion 
Die Gemeinde Oberstadion übersandte eine Rechnung zum Kostenausgleich für das Jahr 2025 in Höhe 
von 200,00 € für den Besuch der Grundschule Oberstadion von einem Kind. 
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Austausch defekte Abwasserpumpe im Infozentrum 
Am 05.11.2025 wurde die defekte Abwasserpumpe im Infozentrum zum Preis von 6.405,77 Euro incl. 
Zubehör und Einbau ausgetauscht. 
 
Aus den Reihen der Gemeinderäte: 
Erkundigt hat sich der Gemeinderat nach dem Stand der Reparaturarbeiten der Straße in Talheim 
unterhalb des Anwesens der Familie Mark. 
Herr Maier teilt mit, dass diese Arbeiten vorr. bis Ende 2025 durch die Firma Maier aus Schemmerhofen 
erledigt sein sollen. Dabei soll die Teerung beim Anwesen „Am Hochberg 12“ und ein Verbindungsweg 
zwischen Talheim und Reichenstein mit erledigt werden. 
 
Zum Baubeginn Wasserwerk teilt Herr Maier mit, dass der offizielle Beginn am Montag 17.11.2025 durch 
die Firma Fritschle startet.  
 
Im Anschluss fand eine nichtöffentliche Sitzung statt! 
 
 

Neufestsetzung der Benutzungsgebühren für die Lautertalhalle 
 

 
 
 
 

Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren. 
(Vincent van Gogh) 

 
 

Inanspruchnahme ganzer Tag Mittag u. Abend Morgen u. Mittag Morgen Mittag Abend

Hallenmiete 150,-- € 110,-- € 80,-- € 60,-- € 60,-- € 80,-- €

Bestuhlung 70,-- € 60,-- € 60,-- € 50,-- € 50,-- € 50,-- €

Theke 80,-- € 70,-- € 60,-- € 40,-- € 50,-- € 50,-- €

Bar 100,-- € 60,-- €

Nutzungspauschale 120,-- € 100,-- € 90,-- € 50,-- € 70,-- € 80,-- €

Küche:

Kalte Speisen 60,-- € 50,-- € 50,-- € 30,-- € 40,-- € 50,-- €

Kalte u. Warme Speisen 80,-- € 80,-- € 70,-- € 50,-- € 50,-- € 70,-- €

Miete - Foyer 70,-- € 60,-- € 60,-- € 50,-- € 50,-- € 50,-- €

pauschal

Private Veranstaltungen in den Vereinsräumen durch Vereinsmitglieder 50,-- €

Küchenbenutzung im Zusammenhang mit dem Foyer 30,-- €

Bestuhlung im Zusammenhang mit dem Foyer 20,-- €

Auswärtige Mieter zahlen 20 % Zuschlag.

Bei kulturellen Veranstaltungen ermäßigen sich die Gebühren um 50 %.

Beschluss vom 14.11.2025

Gültig ab 01. Januar 2026

Benutzungsgebühren für die Lautertalhalle – Neufestsetzung mit Beschluss vom 14.11.2025
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Öffnungszeiten Rathaus 
 

Das Rathaus ist in der KW 48 wie folgt geöffnet:  
 
Dienstag, 25.11.2025 9 – 11 Uhr  
Mittwoch, 26.11.2025 9 – 11 Uhr 
Donnerstag, 27.11.2025 9 – 11 Uhr und 15 – 18 Uhr 
Freitag, 28.11.2025  9 – 11 Uhr  
 

Wir bitten um Beachtung! 
Ihre Gemeindeverwaltung 
 

 

Wohnung für geflüchtete Personen 
 

Die Gemeinde sucht derzeit Wohnraum für geflüchtete Personen. 
Bitte melden Sie sich bei der Gemeindeverwaltung, sollten Sie eine Unterkunft anbieten 
können. 
Gemeinde Lauterach Tel.: 07375/227 
E-Mail: Info@Gemeinde-Lauterach.de  
 
Ihre Gemeindeverwaltung 
 
 

Ergebnisse Wasseruntersuchung 
 
Titel:    Prüfbericht zu Auftrag 22545004 
Prüfberichtsnummer:  AR-25-VU-005638-01 
Auftragsbezeichnung:  Chemische Rohwasseruntersuchung 
Probenahmeort: Lauterach / Brunnen Wolfstal 
Anzahl Proben:  1 
Probenart:   Rohwasser (Trinkwasser) 
Probenahmedatum:  06.11.2025 
Probenehmer:   Eurofins Institut Jäger GmbH, Mark-Andre Meilinger 
Probeneingangsdatum: 06.11.2025 
Prüfzeitraum:   06.11.2025 - 09.11.2025 
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Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
 

Online und in Präsenz: Fachtagung für Milchviehhalterinnen und -halter am 4. Dezember 
Die Landwirtschaftsämter des Alb-Donau-Kreises und des Landkreises Reutlingen, die Milchviehberatung 
Schwäbische Alb-Donau, die Vereine für landwirtschaftliche Fachbildung Alb-Donau-Ulm und Münsingen sowie die 
Kreisbauernverbände Ulm-Ehingen und Reutlingen laden zur Fachtagung für Milchviehhalterinnen und -halter ein. 
Diese findet am Mittwoch, den 3. Dezember 2025, ab 10 Uhr sowohl in Präsenz im Gasthaus „Rössle“, 
Bahnhofstraße 33 in Laichingen, als auch online statt. 
Vier Referenten informieren zu den Themen Agrarinvestitionsförderung, Fütterung von Milchkühen und 
Datensicherheit. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung sowohl für die Teilnahme in Präsenz als auch 
online ist über den folgenden Link notwendig: https://join.next.edudip.com/de/webinar/fachtagung-fur-
milchviehhalter/2564745. Bei einer Teilnahme in Präsenz kann im Nachgang eine Teilnahmebescheinigung 
ausgestellt werden. 
 

Vorträge zu vier Themenschwerpunkten 
Eröffnet wird die Fachtagung von Hans-Jürgen Ziegler (AgriConcept Beratungsgesellschaft mbH). Er referiert über 
die „Agrarinvestitionsförderung und aktuelle Trends im landwirtschaftlichen Bauwesen“. Dabei wird es um 
Fördervoraussetzungen, Basis- und Premiumanforderungen und Fördersätze sowie um aktuelle Bautrends bei 
Kälber-, Milchvieh- und Rindermastställen gehen.  
Dr. Jason Hayer, neuer Leiter der Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung Hofgut Neumühle, der Bildungsstätte 
für nachhaltige Landwirtschaft des Bezirkverbands Pfalz, informiert im Anschluss über das Thema 
„Wiederkäuergerechte Fütterung von Milchkühen“. Diese sichert gesunde, leistungsfähige Milchkühe und eine 
nachhaltige Milchproduktion. Ausgewogene, strukturreiche Rationen fördern das Wohlbefinden der Tiere und 
stärken zugleich Tiergesundheit und Produktqualität.  
Im Anschluss stellt Felix Schwenk (Benzinger Hof, Dornstetten) seinen Betrieb vor und berichtet über seine 
Erfahrungen mit bodennaher Gülleausbringung im Grünland und mehrschnittigem Feldfutterbau. 
Abschließend stellt Adriana Förschner (Fachreferentin Digitalisierung, LAZBW) vor, wie sich zukünftig mehr 
Datensicherheit in landwirtschaftlichen Betrieben bei zunehmender Digitalisierung umsetzen lässt. 
 

Digitalisierung in der Landwirtschaft: Wie gelingt der Einstieg? 
Wie können Landwirtinnen und Landwirte die Chancen der Digitalisierung nutzen – und wo beginnt man am 
besten? Antworten darauf gibt eine Online-Informationsveranstaltung des Landwirtschaftsamts im Landratsamt Alb-
Donau-Kreis in Kooperation mit dem Maschinenring Ulm-Heidenheim. Sie findet am Dienstag, 2. Dezember 2025, 
um 19 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Hauke Delfs vom Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) führt in die Grundlagen und 
Möglichkeiten der digitalen Landwirtschaft ein. Er zeigt, welche Potenziale digitale Werkzeuge für den 
landwirtschaftlichen Alltag bieten und wie sich erste Schritte gezielt planen lassen. 
Im Anschluss geben Niklas Ritter und Hans Fetzer vom Maschinenring Ulm-Heidenheim einen praxisnahen 
Einblick in die Themen RTK-Signal und Ackerschlagkartei – zwei Bausteine, die den Einstieg in die digitale 
Bewirtschaftung erleichtern können. 
Nach den Vorträgen besteht Gelegenheit, mit den Referenten ins Gespräch zu kommen. Über die Chat-Funktion 
können Fragen gestellt und Erfahrungen ausgetauscht werden – ganz unkompliziert von zu Hause aus. 
Anmeldungen sind über den folgenden Link möglich: 
https://join.next.edudip.com/de/webinar/20258/2548326 

 

Am 9. Dezember: Perspektiven für die Vermarktung ökologisch erzeugter Produkte 
Welche Vermarktungsperspektiven bietet der ökologische Landbau aktuell und wie können Bio-Produkte vor Ort 
effektiv abgesetzt und vermarktet werden? Darüber informiert eine Onlineveranstaltung des Landwirtschaftsamtes 
des Landratsamts Alb-Donau-Kreis, des Kreislandwirtschaftsamts Reutlingen und des Landwirtschaftsamts des 
Landkreises Esslingen. Interessierte Landwirtinnen und Landwirte sind am Dienstag, den 9. Dezember 2025, von 
19:00 bis etwa 21:45 Uhr unter dem Motto „Perspektiven für die Vermarktung ökologisch erzeugter Produkte“ 
eingeladen. Um eine Anmeldung bis zum 7. Dezember 2025 über https://esslingen.landwirtschaft-bw.de wird 
gebeten. 
Prof. Dr. Stephan Rüschen, Duale Hochschule BW Heilbronn, referiert über die Herausforderungen und den 
Wandel im Bio-Markt. Herr Manuel Birkner und Herr Tobias Bader, Hofly, berichten über digitale Brücken zwischen 
Erzeugern und Konsumenten und stellen ihre im Landkreis Esslingen entwickelte App Hofly vor, welche Landwirte 
und Konsumenten direkt miteinander verbinden und Logistikabläufe optimieren soll. Weitere Referenten stellen 
Erzeugergemeinschaften wie die Rebio, das Netzwerk RegioLogistik und das Genossenschaftsmodell Xäls vor und 
berichten über die Vermarktungsperspektiven, Erfolge und Herausforderungen dieser Modelle. Auch konventionell 
produzierende Betriebe sind herzlich zur Veranstaltung eingeladen. 

 

https://join.next.edudip.com/de/webinar/fachtagung-fur-milchviehhalter/2564745
https://join.next.edudip.com/de/webinar/fachtagung-fur-milchviehhalter/2564745
https://join.next.edudip.com/de/webinar/20258/2548326
https://esslingen.landwirtschaft-bw.de/
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Bekanntmachung der Tierseuchenkasse (TSK) Baden-Württemberg 

- Anstalt des öffentlichen Rechts - 
Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart 

 

Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassenbeitrag 2026 ist der 01.01.2026. 
 
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2025 versandt (abweichender Meldebogenversand für Bienen). 
Sollten Sie bis zum 01.01.2026 keinen Meldebogen erhalten haben, rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung 
begründet sich auf § 31 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes in Verbindung mit der 
Beitragssatzung. 
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften) sind zum 1. Februar 2026 meldepflichtig. 
Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften erhalten Mitte Januar 2026 
einen Meldebogen. 
 
Melde- und beitragspflichtige Tiere sind:    Pferde  
   Schweine 
  Schafe 
  Hühner 
   Truthühner/Puten  
 
Meldepflichtige Tiere sind: !!!Achtung Änderung ab 2026!!! 
Bienenvölker ➔ Stichtag 01.05.2026 
(unabhängig von der Mitgliedschaft im Verein) 
Alle uns bekannten Bienenhalter werden rechtzeitig angeschrieben. 
 
Nicht zu melden sind: Rinder einschließlich Bisons, Wisenten und Wasserbüffel. Die Daten werden 

aus der HIT-Datenbank (Herkunfts- und Informationssystem für Tiere) 
herangezogen. 

Nicht meldepflichtig sind u.a.:  Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. Damwild, Wildschweine), Esel, Ziegen, 
Gänse und Enten. 

 
Wenn bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner gehalten werden und keine anderen beitragspflichtigen Tiere (s.o.) 
vorhanden sind, entfällt derzeit die Melde- und Beitragspflicht für die Hühner und/oder Truthühner. 
Es spielt keine Rolle, ob die Tiere in einem landwirtschaftlichen Betrieb oder in einer reinen Hobbyhaltung stehen – 
für die Meldung ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamttierbestand je Standort zu melden. 
Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss die Tierhaltung beim zuständigen Veterinäramt 
gemeldet werden. 
Schweine, Schafe und/oder Ziegen sind, unabhängig von der Stichtagsmeldung an die Tierseuchenkasse 
BW, bis 15.01.2026 an HIT zu melden. Die Tierseuchenkasse BW bietet an, die Stichtagsmeldung an HIT zu 
übernehmen. Nähere Informationen finden Sie auch auf dem Informationsblatt als Anlage zum Meldebogen 
und auf unserer Homepage unter www.tsk-bw.de 
 
Weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht sowie zu Leistungen der Tierseuchenkasse BW sowie über die 
einzelnen Tiergesundheitsdienste finden Sie auf unserer Homepage unter www.tsk-bw.de. 
Telefon: 0711 / 9673-666; E-Mail: beitrag@tsk-bw.de; Internet: www.tsk-bw.de 
 
 

Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg 
 

Ab Januar keine Barauszahlung der Rente mehr möglich  

Angaben von Kontoverbindungen zur Überweisung ist ein Muss  
Die Deutsche Bank wird als Nachfolgerin der Postbank ab Januar 2026 keine Barauszahlungen von Renten mehr 
anbieten. Umso wichtiger ist es, dass betroffene Versicherte so schnell wie möglich ihrem gesetzlichen 
Rentenversicherungsträger eine Kontoverbindung mitteilen, appelliert die Deutsche Rentenversicherung Baden-
Württemberg (DRV BW).  

mailto:beitrag@tsk-bw.de
http://www.tsk-bw.de/
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Hintergrund ist die mit dem SGB VI-Anpassungsgesetz geplante Änderung, die ab 2026 nur noch Rentenzahlungen 
per Überweisung auf ein Bankkonto zulässt.  
Es fehlen noch Kontoverbindungen von Versicherten  

Die entsprechenden Rentnerinnen und Rentner wurden seit dem Sommer mehrfach schriftlich über die Einstellung 
des Barauszahlungsservice informiert. Die Betroffenen können diesen Schreiben alle wichtigen Schritte entnehmen 
und mit dem beigelegten Formular die Kontoverbindung portofrei an die DRV BW zurücksenden, damit sie ihre 
Rente auch zukünftig problemlos erhalten. Für diejenigen, die bisher nicht reagiert haben drängt nun die Zeit zum 
Handeln.    
 

Auch online möglich  
Noch schneller geht die Rückmeldung über die Kontoverbindung online mit dem Antrag „Angaben zum Zahlungsweg 
bei Inlandskonto“ (R0985) über die Online-Services der DRV unter www.deutsche-rentenversicherung.de/eantrag-
R0985.  
Was tun, wenn man noch kein Konto hat?  

Jede EU-Bürgerin und jeder EU-Bürger kann ein sogenanntes Basiskonto mit allen grundlegenden 
Zahlungsfunktionen bei einer Bank eröffnen. Durch das Zahlungskontengesetz (ZKG) sind Kreditinstitute 
verpflichtet, mit einem berechtigten Verbraucher einen Basiskontovertrag abzuschließen. Nähere Informationen und 
ein entsprechendes Antragsformular zur Eröffnung eines Basiskontos finden Versicherte auch bei der 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e. V. unter https://www.verbraucherzentrale-bawue.de.  
Wem die Zeit für eine Kontoeröffnung davonläuft oder die Möglichkeit fehlt, kann sich die Rente auch kostenfrei auf 
das Konto einer Person seines Vertrauens überweisen lassen. Das Antragsformular für diese Lösung ist das bereits 
genannte.  

 

Verband Katholisches Landvolk e.V. 
 
„Aus dem Nebel ans Licht“ - Lösungsorientierte Biographiearbeit für Kriegsenkel in Ellwangen am 28./29. März 

2026                                                                                                                  
Trotz materiellen Wohlstands erlebten die sogenannten „Babyboomer“ ihr Familiensystem oft als unstimmig und 

blockiert. Vieles schien nebulös, tabubehaftet und seltsam „schwer“. Als Erwachsene spüren die Menschen dieser 

Generation oft eine unerklärliche Traurigkeit, erschwertes Vorwärtskommen im Beruf, Beziehungsschwierigkeiten 
und Schuldgefühle, obwohl sie selbst nichts Böses getan haben. Sie sind gewöhnt, ihre eigenen emotionalen 

Bedürfnisse zurückzustellen. Diese Generation trägt die oft traumatischen Erlebnisse der Eltern, die diese selbst nie 
aufarbeiten konnten, unbewusst mit.          Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, bietet Ihnen dieses 

Kreativseminar in geschützter Atmosphäre heilsame Schritte der Entlastung und viele Aha-Erlebnisse an.                                                              

Der Einstieg in die Kunst- und Schreib-Therapie gelingt leicht und spielerisch; keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. 
Weitere Infos: www.Mal-Weise.de. Leitung: Marion Betz, Sinologin M.A., Kunsttherapeutin und Coach. Kosten: € 

330,- inkl. Malmaterial, Übernachtungs- und Verpflegungskosten.                     
Anmeldung bis Fr 19.12.2025 bei vkl@landvolk.de oder unter 0711 9791-4580. 
 
 

Vereine/Veranstaltungen 
 

Nikolaus-Besuch 

Der Nikolaus und sein treuer Knecht Ruprecht besuchen am Vorabend 

des Nikolaustages (05.12.) und am 06.12. die Kinder in den Häusern. 

Wir werden bei den Interessierten klingeln (Eltern können zuvor die 

Geschenke vor die Tür stellen). Der Nikolaus und Knecht Ruprecht 

ziehen nach einem kurzen Gruß weiter. 

Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch an Daniel 

Traub (07375/388) oder per WhatsApp (01778456574). Sollte auf 

dem Festnetz niemand erreichbar sein, können Sie gerne eine 

Nachricht auf dem AB hinterlassen. 

Euer Kirchengemeinderat St. Michael Neuburg 
 
 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/eantrag-R0985
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/eantrag-R0985
https://www.verbraucherzentrale-bawue.de/
http://www.mal-weise.de/
mailto:vkl@landvolk.de
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Auswärtige Vereine/Veranstaltungen 

 

Regenwürmer und Boden 
Das Biosphärenzentrum Schwäbische Alb bietet am 25.11.25 um 19:30 Uhr einen Vortrag zum Thema 
„Regenwürmer und ihre Bedeutung für den Boden“ an. Der Agrar- und Bodenbiologe Dr. Otto Ehrmann 
wird dabei spannende Forschungsergebnisse zum Vorkommen von Regenwürmern und ihre Bedeutung 
für Bodenstruktur und Nährstoffkreisläufe aufzeigen.  
Die Biomasse der bei uns in Baden-Württemberg lebenden 31 verschiedenen Regenwurmarten unter 
der Erde ist größer, als die aller anderen im Boden lebenden Tiere und auch größer als die Biomasse 
von Menschen und Nutztieren. Dr. Otto Ehrmann erläutert in seinem Vortrag wie wichtig Regenwürmer 
für unsere Böden sind, welche Faktoren ihren Bestand gefährden und welche Maßnahmen zum Erhalt 
der Regenwurmpopulationen beitragen. Seine wissenschaftlichen Erkenntnisse mit Schwerpunkt 
Forschung zu Regenwürmern dienen dem Erhalt eines nährstoffreichen und klimaresilienten Bodens.  
Dr. Otto Ehrmann ist einer der führenden Fachleute auf diesem Gebiet in Deutschland. Seine 
Forschungsergebnisse sind spannend und praxisrelevant. Der Vortrag richtet sich an interessierte 
Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner, sowie an Landwirtinnen und Landwirte und alle, die sich für die 
Zukunftsfähigkeit unserer Böden in Gärten und Landwirtschaft interessieren.  
 
Beginn ist 19:30 Uhr, Ende gegen 21:00 Uhr. Im Anschluss an den etwa einstündigen Vortrag gibt es 
genügend Zeit, Fragen an Dr. Ehrmann zu stellen. Der Vortrag ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich.  
 
Die Veranstaltung findet im Kinosaal des Biosphärenzentrums Schwäbische Alb, Biosphärenallee 2 - 4 
in Münsingen-Auingen statt. Der Kinosaal ist über einen Aufzug barrierefrei erreichbar.  
Bei Fragen hilft das Team des Biosphärenzentrums unter Tel. 07381-932938-31 von Dienstag bis 
Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr gerne weiter. Die Veranstaltung ist Teil des Jahresprogrammes des 
Biosphärenzentrums Schwäbische Alb. Weitere Informationen unter https://www.biosphaerenzentrum-
alb.de 
 

https://www.biosphaerenzentrum-alb.de/
https://www.biosphaerenzentrum-alb.de/
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LandFrauenverein Obermarchtal und Umgebung 

Weihnachtsmarkt Stuttgart 
Am Freitag, 28.11.2025, besuchen wir den Weihnachtsmarkt in Stuttgart. 
Abfahrt:  13.00 Uhr Untermarchtal/ Infozentrum 

13.05 Uhr Obermarchtal/ Gasthaus Adler 
13.10 Uhr Reutlingendorf/ Haltestelle 

Rückkehr: Ca. 20.30 Uhr, Kosten: 22,- € p.P. 
Anmeldung über WhatsApp oder bei Jessica Faad (Tel. 07375 – 922 642) 

 
Zeit der Achtsamkeit 
So lautet das Motto für unsere Adventsfeier am Mittwoch, 03.12.25 um 14.00 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus O´marchtal. Mit Singen, Gedichten und Geschichten wollen wir einen 
besinnlichen Nachmittag miteinander verbringen. Auch das Gespräch und 
der persönliche Austausch sollen nicht zu kurz kommen.  
Kaffee und Kuchen runden den Tag kulinarisch ab. Frauen aus 
Reutlingendorf backen diesmal die leckeren Kuchen. 
Anmeldung (s.o.) 
Ich freue mich auf nette Begegnungen                       
Vorsitzende Andrea Fischer 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Geschichtsverein Raum Munderkingen 

Auch in diesem Jahr beteiligt sich der Geschichtsverein wieder mit einem (kleinen) „Tag der offenen Tür“ am 

Weihnachtsmarkt in Munderkingen. 

Wir laden Sie schon heute herzlich ein, unsere wunderschöne, neugestaltete „Stuben – Küchen – Läden – 

Ausstellung“ im obersten Stockwerk des Museums zu besichtigen und sich wieder an einer Schätzfrage zu beteiligen 

und vielleicht – bei richtiger Schätzung – eine Kleinigkeit zu gewinnen. Auch Kinder sind natürlich herzlich 

eingeladen.  

Öffnungszeit am 29.11.25 Weihnachtsmarkt von 16.00 bis 19.00 Uhr 

Wir freuen uns auf Sie, herzliche Einladung 

Voranzeige: Am zweiten Adventswochenende findet am Samstag, 06.12. und Sonntag, 07.12. eine kleine 

Krippenausstellung in der Martinskapelle statt und gleichzeitig stellen Künstlerinnen und Künstler im Cafe Kännle 

bei „Weihnachten aus dem Koffer“ ihre Werke aus. Näheres im nächsten Amtsblatt.  
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Anzeigen 

  

 

 

Einladung 
Zur Mitgliederversammlung der CDU Obere Donau 

am Freitag, den 28.11.2025 

von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr 

im Gemeindehaus Rechtenstein 

(Sommerberg 1, 89611 Rechtenstein) 

 

Folgende Punkte sind vorgesehen: 
1. Begrüßung 
2. Wahl des Versammlungsleiters, des Schriftführers und der Zählkommission 
3. Berichte 

a. des Vorsitzenden 
b. des Schriftführers 
c. des Schatzmeisters 
d. der Kassenprüfer 

4. Aussprache und Entlastung 
5. Wahlen 
6. Aktuelles aus der Landes- und Bundespolitik 
7. Verschiedenes 

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen und laden Sie und Ihre/n Partner/in 

anschließend zum gemeinsamen Vesper ein und freuen uns auf den Austausch 

Mit besten Grüßen 

Ihr Sebastian Uhl-Siegle 
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Kirchliche Mitteilungen 
 

Evangelische Kirchengemeinde Mundingen    Mundingen, 18.11.2024 
Pfarrer Markus Häfele 
Pfarrberg 14, 89584 Mundingen 
Tel. 07395-375 Fax: 07395-92066      E-Mail: pfarramt.mundingen@elkw.de 
 

Wochenspruch für den letzten Sonntag im Kirchenjahr (Ewigkeitssonntag): 
Lukas 12,35: Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. 
 

Sonntag, 23. November 
9.30 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag in der Kirche mit Pfarrer Häfele 
9.30 Uhr Kinderkirche im  Dorfgemeinschaftshaus (Start der Krippenspiel-Proben) 
 

Gottesdienst am Ewigkeitssonntag, 23. November 
Einen lieben Menschen zu verlieren, ist schmerzhaft und von ihm Abschied zu nehmen, ist ein 
langer Weg. Auch mit dem Gottesdienst am Ewigkeitssonntag wollen wir Trauernden ein 
Stück auf diesem Weg begleiten und werden für die Verstorbenen aus unserer 
Kirchengemeinde jeweils eine Kerze entzünden. Sie soll ein Zeichen der Hoffnung sein, dass 
sie in Gottes Liebe und in seinem Frieden geborgen sind. Während wir die Kerzen entzünden, 
nennen wir die Namen der Verstorbenen und machen so noch einmal deutlich, dass sie nicht 
vergessen sind – nicht bei Gott und nicht bei uns. So laden wir Sie am Ewigkeitssonntag herzlich ein, in der 
Mundinger Dorfkirche innezuhalten, um sich trösten und stärken zu lassen – auf Ihrem Weg des 
Abschiednehmens. Gerne können Sie auch andere auf diesen besonderen Gottesdienst hinweisen. 
 

Kinderkirche - Rollenverteilung für das Krippenspiel 
Die Proben für das Krippenspiel beginnen am Sonntag, 23. November, 9.30 Uhr im  Dorfgemeinschaftshaus* 
 

Das Kinderkirchteam hat auch in diesem Jahr wieder ein tolles Krippenspiel für Heiligabend um 18 Uhr 
ausgesucht. In der ersten Probe werden die Rollen verteilt. 
 

Folgende weitere Termine sind geplant: 
Sonntag, 30. November, Erster Advent, 9.30 Uhr Dorfgemeinschaftshaus* 
Sonntag, 7. Dezember, Zweiter Advent, 10.30 Uhr, Kirche 
Sonntag, 14. Dezember, Dritter Advent, 10.30 Uhr, Kirche 
Freitag, 19. Dezember, 16 Uhr, Kirche 
Sonntag, 21. Dezember, Vierter Advent, 10.30 Uhr, Generalprobe: Kirche  
*Adresse des Dorfgemeinschaftshauses: Oberdorf 4, Mundingen 
 

Mittwoch, 24. Dezember, Heiligabend, 17.30 Uhr Kirche - Aufführung 
Der Gottesdienst an Heiligabend beginnt um 18 Uhr. 
 

Die Proben dauern jeweils etwa eine Stunde, eventuell auch mal ein paar Minuten länger. 
 

 
 
 

Termine der Woche 
Freitag, 21. November 15 Uhr     Backaktion für Jung und Alle im Dorfgemeinschaftshaus mit der Jungschar 
Montag, 24. November 19.45 Uhr      Kirchenchorprobe im Gemeinderaum in Hayingen 
Mittwoch, 26. November 15.30 Uhr      Konfi-Unterricht in Zwiefalten 
 

Impuls-Telefon                                                                                                                                                                                       
Unter der Telefonnummer 07395 9689796, normale Festnetznummer im örtlichen Telefonnetz, gibt 
es einen neuen Impuls von zwei bis drei Minuten von Pfarrer Markus Häfele. In der Regel wird am 
Freitag ein neuer Telefon-Impuls eingestellt. 

Der QR-Code führt zur Homepage 
unserer Kirchengemeinde mit den 
Hinweisen zu aktuellen Terminen 
und Gottesdiensten. 
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Die Orangenaktion - am Freitag, 28. November 
Wie in den Jahren zuvor werden die Kinder der Jungschargruppe Orangen in die 
Mundinger Häuser bringen. Die Orangen können auch am Sonntag nach dem 
Gottesdienst im Vorraum des Wahllokals während der Kirchenwahl im Mundinger 
Rathaus gegen eine Spende abgeholt werden. Solange der Vorrat reicht ist dies auch in 
den darauffolgenden Tagen in der Kirche möglich. Die Kirche ist täglich offen. Die 
Spenden für die Bio-Orangen kommen der Arbeit der YMCA in Äthiopien zu Gute. 
Durch unsere Spenden für die Orangen erhalten Kinder und Jugendliche Schuluniform 
und Schulmaterial um zur Schule gehen zu können. Seit zwei Jahren ist auch eine einfache Krankenversicherung 
Teil der Unterstützung. Der YMCA Äthiopien bietet den Kindern ein ganzheitliches Angebot, neben Bildung und 
Nahrung, gibt es jeden Samstag ein Angebot um sich zu treffen und zu spielen. 
Die Orangenaktion hat also einen doppelten positiven Effekt: Sie tun sich und Ihrer Gesundheit mit den Bio-
Orangen etwas Gutes und diese Spende hilft der Arbeit mit Kinder und Jugendliche des YMCA in Äthiopien. 
 
 
 
 
 
Am ersten Advent sind Kirchenwahlen 
 

 Bei der Kirchenwahl sind der Kirchengemeinderat und die Landessynode zu 
wählen. 
  

Als Wahlberechtigte haben Sie Ihre Wahlunterlegen inklusive einer 
Briefwahlmöglichkeit bereits erhalten. 
Das bedeutet, dass Briefwahl nicht eigens beantragt werden muss. 
Sie können bereits nach Erhalt der Briefwahlunterlagen, spätestens bis                          
30. November (Posteingang), per Briefwahl wählen. Werfen Sie dazu ihre 
ausgefüllten und vollständigen Wahlunterlagen rechtzeitig in einen 
beliebigen Postkasten der "Gelben Post" (Porto ist bezahlt).  

  

Der Wahlausweis (Wahlberechtigungskarte) gilt als Briefwahlschein. 
 

 Natürlich können Sie auch in unserem Wahllokal im Gemeinderaum im Rathaus Mundingen, Pfarrberg 12,                   
89584 Ehingen-Mundingen wählen. 

Öffnungszeit: am Sonntag, 30. November, von 10.30 bis 17 Uhr. 
Bitte bringen Sie zum Wählen ihre Wahlbenachrichtigung (Wahlausweis) und die 
Wahlunterlagen mit.  
 

Alternativ können Sie Ihre Briefwahlunterlagen auch in die gekennzeichneten 
Wahlbriefkästen am Rathaus Kirchen, am Schwarzen Brett an der Grundschule Lauterach 
oder im Dorfgemeinschaftshaus in Mundingen jeweils am 30. November bis spätestens 
17 Uhr einwerfen. 
Vielen Dank, wenn Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.  
Das ist eine Ermutigung für alle, die sich aktiv in der Kirche einbringen. 
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Wählen und gewinnen! 
Unter den Erstwählern im Alter bis 20 Jahren verlosen wir 
zwei Kinogutscheine und unter den Wählereinnen und 
Wählern, die älter sind, wird 4 mal ein Gutschein für eine 
Führung auf die Bühne und den Glockenturm unserer 
Kirche ausgelost.  

 
 

Bringen Sie zur Wahl Ihr altes, nicht 
mehr benötiges Handy mit 
 

Ist Ihr Handy defekt und kann nicht mehr repariert werden?  
Wir nehmen im Wahlbüro alte Handys an, damit die wertvollen Rohstoffe, die darin enthalten 
sind, wiederverwendet werden können.  
 
 

 

Zurückblicken 
 

"Verstehen kann man das Leben nur rückwärts - leben muss man es vorwärts."  Sören Kierkegaard.  
 

Diese Erfahrung haben auch die zwei Freunde Jesu gemacht.  
Sie waren unterwegs, ein Wanderer stieß zu Ihnen, den sie nicht erkannten.  
Als sie sich im Haus zu Tisch setzen und er das Tischgebet spricht dämmert es Ihnen.  
Rückblickend merken Sie:  
Das war Jesus. Er war die ganze Zeit mit uns unterwegs.  
Es lohnt sich auf das eigene Leben zurückzublicken und zu fragen.  
Wo war Jesus mit mir unterwegs, obwohl ich ihn in der Situation gar nicht sehehn konnte? 
Vielleicht gibt eben solches zurückblicken Mut, vorwärts zu gehen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Pfarrer Markus Häfele und die Mitarbeitenden der Kirchengemeinde Mundingen 


